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Sachverhalt und Ant rage 

Bei der europaischen Eignungsprüfung 1995 erzielte der 

BeschwerdefUhrer in den Prüfungsaufgaben A und C die 

Note 4, verfehite aber die Prüfungsaufgaben B und D. Bei 

der Eignungsprüfung 1996 wiederholte er die beiden 

letzten Prufungsaufgaben und erzielte dabei die Noten 

B: 2 undD: 5. 

Mit Zustellung vom 1. Oktober 1996 teilte die 

PrUfungskommission dem Beschwerdeführer die Entscheidung 

mit, er habe gemaS den AusfUhrungsbestimmungen (AB) zu 

den Vorschrif ten über die europaische Eignungsprufung 

(VEP, AB1. EPA 1994, 595 ff.) die Eignungsprufung nicht 

bestanden. 

Der Beschwerdeführer hat gegen diese Entscheidung am 

29. Qktober 1996 Beschwerde erhoben und mit am 

15. November 1996 eingegangenem Schriftsatz begründet. 

Der Beschwerdeführer beantragt, die Prufungsaufgabe D 

mit der Note 4 zu bewerten und die Entscheidung, dag er 

die europäische Eignungsprüfung nicht bestanden hat, 

aufzuheben. Ferner beantragt er die Ruckzahlung der 

Beschwerdegebuhr. 

Die Beschwerdekainmer in Disziplinarangelegenheiten hat 

mit Bescheid vom 28. Mai 1997 ihre vorlaufige Auffassung 

zum Ausdruck gebracht, dais die Beschwerde kaum Aussicht 

auf Erfoig habe. Der Beschwerdeführer hat mit am 

8. Juli 1997 eingega.ngenem Schriftsatz hierzu Stellung 

genornmen. 
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Dent Präsident des Europäischen Patentamts sowie dem 

Präsident des Rats des Instituts der zugelassenen 

Vertreter, EPI, wurde gemai, Artikel 27 (4) VEP 

Gelegenheit zur Stellungnabme gegeben. 

Zur Begrundung der Beschwerde macht der Beschwerdeführer 

un wesentlichen folgendes geltend: 

Die Prufungsaufgabe D sei in sechs von fflnfzehn 

Teiiaufgaben von den beiden Prüfern unterschiedlich 

beurteilt worden. Die Prüfungskornmission habe keinen 

Gebrauch von ihrem Ermessen gemAS Artikel 7 (3) VEP 

gemacht, was einen Verstog gegeri die VEP darstelle. 

Hätte die Komxnission die bessere Bewertung gelten 

lassen, hätte der Beschwerdeführer mit der 

Gesaxntpunktezahl 56,5, d. h. der Note 4, die 

Prüfungsaufgabe D bestanden. 

Auch wenn die Aufgabe D mit der Note 5 bewertet 

werden soil, folge aus der Zusarnmenschau der 

Ergebnisse A bis D, dais der Beschwerdeführer die 

EignungsprUfung bestanden habe. Berflcksichtige man 

zunächst die Rechtskenntni.sse des Beschwerdeführers 

in den PrUfungsaufgaben C und D, mUsse seine Prüfung 

als bestanden erklart werden. Dies folge auch aus der 

Entscheidung D 1/93. Danach seien Mangel bei der 

einen Aufgabe durch eine in der anderen Aufgabe 

erzielte sehr gute Note auszugleichen. Da der 

Beschwerdeführer im rechtlichen Teil der Aufgabe C 17 

bzw. 19 Purikte von maximal 25 zu erreichenden Pu.nkten 

erreicht habe, habe er in diesem Teil eine sehr gute 

Note erzielt. - Zudem sei zu bemerken, dais dem 

Beschwerdeführer für die Aufgabe B die Note 2 gegeben 

worden sei. 

- Bei diesen Ergebnissen sei die Entscheidung D 1/93 

anwendbar. Somit hätte die PrUfungskommission bei der 

Entscheidung, ob der Bewerber zur Ausübung der 
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Tätigkeit als zugelassener Vertreter geeignet sei, 

die in alien vier Aufgaben erzielten Ergebnisse 

analysieren mUssen. Wenn die Kornmission dieser 

Verpflichtung nachgekornmen ware, hätte sie zum 

Ergebnis kommen mUssen, da der BeschwerdefQhrer die 
Eignungsprüfung bestanden hat. 

- Es sei ein VerstoS gegen den Gleichheitsgrundsatz, 

dais die Koznmissjon die Gruridsätze der 

Entscheidung D 1/93 nicht angewandt habe. 

Die unterschiedliche Bewertung der Aufgabe D sei em 

schwerwiegender Fehier, der ohne Wiedereroffnung des 

Verfahrens von der Disziplinarkammer berichtigt 

werden könrie. So sei die Lösung des Bewerbers zur 

Frage 5, obwohl sie mit der Musterlösung, die im 
Compendium 1996 veröffentlicht wurde, vollig 

übereinstirnme, von elnem der Ausschussmitglieder 

nicht mit der vollen Punktezahl sondern mit nur 

2 Punkten bewertet worden. 

Ent scheiduxigsgriinde 

Die Beschwerde 1st zulässig. 

Die Behauptung des BeschwerdefUhrers, die 

Entscheidung D 1/93 (AB1. EPA 1995, 227) sei auf den 

vorliegenden Fall anwendbar, trifft nicht zu. Diese 

Entscheidung betraf einen Bewerber, der sich den 

Eignungsprüfungen 1991 un.d 1992 unterzogen hatte, auf 

die die Vorschriften über die europäische 

EignungsprUfung für die beim Europàischen Patentamt 

zugelassenen Vertreter, VEP 1991 (AB1. EPA 1991, 79) und 
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die dazu gehorenden Ausfuhrungsbestiinmungen zwn 

Artikel 12 VEP 1991 (AB 1991, AB1. EPA 1991, 88) 

anzuwenden waren. Für den vorliegenden Fall dagegen sind 

die VEP 1994 (AB1. EPA 1994, 7) und die 

Ausfuhrungsbestimmungen AB 1994 (AB1. EPA 1994, 595) 

mai!geblich. 

Der Wortlaut dieser beiden Vorschrif ten i. V. mit deren 

Ausfuhrungsbestimmungen, ist nicht gleich. Gemä1 

Artikel 12 VEP 1991 ist die PrUfungskommission dazu 

ermächtigt, den Bewerber, der in einer weiteren PrUfung 

nur die nicht bestandenen Arbeiten abgelegt hat, als 

bestanden zu beurteilen, wemi für "diese Arbeiten eine 

ausreichende Bewertung erzielt wird". Dagegen besteht 

der Bewerber, für dessen wiederholten Prüfungsaufgaben 

die VEP 1994 gelten, gemag Artikel 17 VEP 1994 nur darm 

"wenn er für jede Prüfungsaufgabe eine ausreichende 
Bewerturig erzielt" (Englisch: "if he passes each of the 

examination papers".) Die Moglichkeit eines Ausgleichs 

einer sehr guterl und einer nicht ausreichenden Note ist 

nur vorhanden "wenn er bei erstmaliger Ablegung der 

Prüfung die nach den Ausfflhrungsbestirnmungen 

erforderlichen Mindestnoten erreicht." Somit war es die 

Absicht des Gesetzgebers, alle weiteren Grenzfall-

situationen auszusch1ieIen (siehe auch die 

Entscheidung D 8/96 vom 18. Juli 1997, zur 

Veröffentlichung in AB1. EPA vorgesehen). 

3. 	Im vorliegenden Fall hat der Beschwerdeführer die 

Prüfungsaufgaben B und D wiederholt. Somit findet 

Regel 10 der AB 1994 für dieseri Fall keine Anwendung. 

Damit erübrigt sich eine Stellungnahme zu den 

AusfUhrungen des Beschwerdeführers hinsichtlich einer 

Zusammenschau der Ergebnisse in den Prufungsaufgaben A 

bis D als auch seiner Rechtskentnisse in den 

Prüfungsaufgaben C und D. 
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Die Behauptung, die Bewertungen der beiden Prüfer der 

Leistungen in der Aufgabe D seien so unterschiedlich, 

dag die PrQfungskommission ihr Ermessen hätte gebrauchen 

müssen, trif ft im Hinblick auf die neue Regelung von 

1994 auch nicht zu. Die unterschiedliche Bewertung liegt 

im Rabmen dessen, was zu erwarten ist, wenn zwei Prüfer 

unabhängig voneinander die Aufgaben prüfen, liegt aber 

nicht so weit auseinander, dais man einen dritten Prfifer 

hätte hinzuzieheri müssen. 

Die Beschwerdeka.rnrner in Disziplinarangelegenheiten 

vermag sich der Auffassung des Beschwerdefflhrers nicht 

anzusch1ieen, dag bei der Bewertung seirier Leistungen 

gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoien worden ist, 

weil er nicht die Note erzielt hat, die er, ausgehend 

von der Musterlosung, seines Erachtens hätte erzielen 

müssen. Es reicht nicht aus, urn eine Anderung der Noten 

herbeizuführen, zu behaupten, daE die eigene Losung mit 

der Musterlösung ubereinstirnmt. 

Mit der Feststellung "schwerwiegende und eindeutige 

Fehier" in der Entscheidung D 1/92 (AB1. EPA 1993, 357) 

1st nicht jede mogliche abweichende Auffassung bei der 

Beurteilung elnes Prüfers, die eventuell auf subjektiven 

und unsachlichen Gesichtspunkten beruht, gemeint. Urn 

soiche Auffassungen zu neutralisieren ist vorgesehen, 

da1, immer zwei unabhangige Prüfer für die Punktevergabe 

zuständig sind. Diese beiden Prüfer vergeben auch die 

Noten, die aber von der Prufungskornmission geandert 

werden können, z. B. dann wenn die Prüfer zu 

unterschiedlichen Noten gekommen sind. Nur wenn die 

Benotungen sich urn mehr als 2 Noten unterscheiden, wird 

ein dritter Prüfer hinzugezogen, was hier nicht der Fall 

war. 

Nur soiche Fehler, die sich ohne Wiedereröffnung des 

Verfahrens 	1 	lassen, kön.nen berücksichtigt 

werden. Eine Anderung der Noten wird àber irnmer eine 
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Wiedereröffnurig des gesainten Bewertungsverfahrens 

notwendig machen, es sei denxi, dag die gewoilte Note, 

z. B. durch einen Schreibfehler, falsch zurn Ausdruck 

gekommen 1st. Die Voraussetzung für eine Anderung der 

Noten liegt somit einer Berichtigung von Fehiern gemäi 

Regel 89 EPU nahe. Die in der Entscheidung D 1/92 

aufgestellten Voraussetzungen sind im vorliegenderi Fall 

somit nicht erfUllt. 

6. 	Der Beschwerde kann aus diesen Gründen nicht 

stattgegeben werden. Die Beschwerdegebühr kaim daher 

auch nicht zurückerstattet werden 

(Artikel 27 (4) VEP 1994) 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurflckgewiesen. 

- 	Die Geschàftsstellenbeamtifl: 	Der Vorsitzende: 

M. Beer 
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